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Landesbetrieb Mobilität LBM  
Schönauer Str. 5 
67547 Worms 

  Abt.  Landentwicklung u. 
Bodenordnung 
- Flurbereinigungs- und 
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21. Mai 2019 

Mein Aktenzeichen  
91405-HA10.1. 
Ordnr.: 10.00  
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom  
 
 

Ansprechpartner/ -in / E-Mail  
Klaus Henn 
klaus.henn@dlr.rlp.de 
Maik Wiedicke 
maik.wiedicke@dlr.rlp.de 

Telefon / Fax  
0671 820-543 
 
0671 -820-544 
 

  

Flurbereinigung Uelversheim (Ortslage) 

 

Einladung zur Rohplanvorlage  

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
als Anlage übersenden wir Ihnen einen vorläufigen  Nachweis des neuen Bestandes 
sowie ein Kartenauszug mit den neuen Grenzen in Rot dargestellt, aus dem die für 
Sie neu gebildeten Abfindungsflurstücke mit Gebäuden  ersichtlich sind. 
 
Zur Erörterung Ihrer Landabfindung stehen Ihnen im Rahmen der Rohplanvorlage am 
 
 

 

Montag, den 24. Juni 2019 und Dienstag den 25. Juni  2019 
jeweils 

von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
sowie am  

Mittwoch, den 26. Juni 2019 

von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses,  

Rathausplatz 1, 55278 Uelversheim 
 

 
 
Mitarbeiter des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück zur Verfügung. 
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In diesem Termin sollen die vorläufigen  Landabfindungen besprochen und, falls not-
wendig, danach nochmals durch uns überarbeitet werden. 
 
 
Bitte nehmen Sie diesen Termin vor allem dann wahr, wenn Sie Fragen zu den neu 
gebildeten neuen Grenzen, bzw. zu den dargestellten Gebäuden haben. Sind Sie mit 
den neu gebildeten Grenzen nicht einverstanden , oder haben Sie Änderungswün-
sche,  können diese außerhalb des Widerspruchsverfahrens noch besprochen und 
durchgeführt werden. 
 
Durch diesen Termin werden die Bekanntgabe und Anhörung des Flurbereinigungs-
planes gem. § 59 Flurbereinigungsgesetz nicht ersetzt. Sie erfolgen zu einem späte-
ren Zeitpunkt, zu dem noch geladen wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Klaus Henn 
 
 
Anlage:  Vorläufiger Nachweis des Neuen Bestandes 
  Kartenauszug 
 
 
 


